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  1	 Welche Sachen und Personen sind versichert?
  2	 Welche Gefahren und Schäden sind versichert? 
  3	 Welche Gefahren und Schäden sind nicht versichert? 
  4	� Für welche Sachen und Schäden ist die Ersatzpflicht 

begrenzt?
  5	� Wie ist der Versicherungsschutz in Kraftfahrzeugen und 

Wassersportfahrzeugen geregelt?
  6	� Welche Anzeigepflichten müssen bis zum 

Vertragsabschluss eingehalten werden und was sind die 
Folgen, wenn Sie diese verletzen?

  7	� Was haben Sie bei einer Gefahrerhöhung zu beachten?
  8	� Was gilt hinsichtlich Beginn, Ende und zum 

Geltungsbereich des Versicherungsschutzes?
  9	� Wie sollen Sie die Versicherungssumme bemessen; was ist 

der Versicherungswert?
10	� Was ist zur Beitragszahlung sowie zur Dauer des Vertrages 

zu beachten? 
11	� Was wird von uns ersetzt; was gilt bei Unterversicherung? 
12	� Wann liegt Überversicherung vor und was gilt für diesen 

Fall? 

13	� Was ist Mehrfachversicherung und was gilt hierzu?
14	� Welche Obliegenheiten müssen Sie und die anderen Ver

sicherten einhalten; was sind die Folgen, wenn dagegen 
verstoßen wird? 

15	� In welchen Fällen kann es noch zum Wegfall der Entschä
digungspflicht kommen?

16	� Wann ist die Entschädigung zu zahlen und ab wann zu 
verzinsen?

17	� Wann, wie und zu welchem Zeitpunkt kann der Vertrag 
nach einem Versicherungsfall gekündigt werden? 

18	� Wann verjähren die Ansprüche aus dem Vertrag?
19	� Was gilt hinsichtlich des Überganges von Ersatzan

sprüchen?
20	� Was ist zur Übergabe von Erklärungen und Zahlungen zwi-

schen Ihnen und unserem Vermittler zu beachten?
21	� Was ist bei Ihren Mitteilungen an uns zu beachten? Was 

gilt, wenn Sie uns Ihre Anschriften- oder Namensänderung 
nicht mitteilen?

22	 Welches Gericht ist zuständig?
23	 Welches Recht ist anzuwenden?

1 	 Welche Sachen und Personen sind versichert?
1.1	� Versichert ist Ihr gesamtes Reisegepäck, das Ihrer mit-

reisenden Familienangehörigen sowie Ihres namentlich 
im Versicherungsschein aufgeführten Lebensgefährten 
und dessen Kinder, soweit diese Personen mit Ihnen 
in häuslicher Gemeinschaft leben (Versicherte).

	� Für Reisen, die mit Ihnen in häuslicher Gemeinschaft 
lebende Personen gemäß Absatz 1 getrennt oder allein 
unternehmen, besteht Versicherungsschutz nur, wenn 
dies besonders vereinbart ist.

1.2	� Als Reisegepäck gelten sämtliche Sachen des persön-
lichen Reisebedarfs, die während einer Reise mitge-
führt, am Körper oder in der Kleidung getragen oder 
durch ein übliches Transportmittel befördert werden. 
Als Reisegepäck gelten auch Geschenke und Reise
andenken, die auf der Reise erworben werden. Gegen
stände, die üblicherweise nur zu beruflichen Zwecken 
mitgeführt werden, sind nur gemäß besonderer Verein
barung versichert.

	� Sachen, die dauernd außerhalb Ihres Hauptwohnsitzes 
aufbewahrt werden (z. B. in Zweitwohnungen, Booten, 
Campingwagen), gelten nur als Reisegepäck, solange 
sie von dort aus zu Fahrten, Gängen oder Reisen mit-
genommen werden.

1.3	� Falt- und Schlauchboote sowie andere Sportgeräte, 
jeweils mit Zubehör, sind nur versichert, solange sie 
sich nicht in bestimmungsgemäßem Gebrauch befin-
den; Außenbordmotore sind stets ausgeschlossen.

1.4	� Pelze, Schmucksachen, Gegenstände aus Edelmetall 
sowie Foto-, Filmapparate und tragbare Videosysteme, 
jeweils mit Zubehör, sind – unbeschadet der Entschä
digungsgrenze in Ziffer 4.1 – nur versichert, solange 
sie

1.4.1 	� bestimmungsgemäß getragen bzw. benutzt werden 
oder

1.4.2 	� in persönlichem Gewahrsam sicher verwahrt mitge-
führt werden oder

1.4.3 	� einem Beherbergungsbetrieb zur Aufbewahrung über-
geben sind oder

1.4.4 	� sich in einem ordnungsgemäß verschlossenen Raum 
eines Gebäudes, eines Passagierschiffes oder in einer 
bewachten Garderobe befinden; Schmucksachen und 
Gegenstände aus Edelmetall jedoch nur, solange sie 
außerdem in einem verschlossenem Behältnis unter-
gebracht sind, das erhöhte Sicherheit auch gegen die 
Wegnahme des Behältnisses selbst bietet.

	� Pelze, Foto-, Filmapparate und tragbare Videosysteme 
jeweils mit Zubehör sind auch dann versichert, wenn 
sie in ordnungsgemäß verschlossenen, nicht einseh-
baren Behältnissen einem Beförderungsunternehmen 
oder einer Gepäckaufbewahrung übergeben sind.

1.5	� Nicht versichert sind:
	� Geld, Wertpapiere, Fahrkarten, Urkunden und Doku

mente aller Art, Gegenstände mit überwiegendem 
Kunst- oder Liebhaberwert, Kontaktlinsen, Prothesen 
jeder Art, sowie Land-, Luft-, und Wasserfahrzeuge 

jeweils mit Zubehör, einschließlich Fahrräder, Hänge
gleiter und Segelsurfgeräte (Falt- und Schlauchboote – 
s. aber Ziffer 1.3). Ausweispapiere (Ziffer 11.1.4) sind 
jedoch versichert.

2	 Welche Gefahren und Schäden sind versichert?
	 Versicherungsschutz besteht
2.1	� wenn versicherte Sachen abhanden kommen, zerstört 

oder beschädigt werden, während sich das Reisege
päck im Gewahrsam eines Beförderungsunterneh
mens, Beherbergungsbetriebs, Gepäckträgers oder 
einer Gepäckaufbewahrung befindet;

2.2	� während der übrigen Reisezeit für die in Ziffer 2.1 ge
nannten Schäden durch

2.2.1	� Diebstahl, Einbruchdiebstahl, Raub, räuberische 
Erpressung, Mut- oder Böswilligkeit Dritter (vorsätz
liche Sachbeschädigung);

2.2.2	� Verlieren – hierzu zählen nicht Liegen-, Stehen- oder 
Hängen lassen – bis zur Entschädigungsgrenze in 
Ziffer 4.2;

2.2.3	� Transportmittelunfall oder Unfall eines Versicherten;
2.2.4	� bestimmungswidrig einwirkendes Wasser, einschließ-

lich Regen und Schnee;
2.2.5	� Sturm, Brand, Blitzschlag oder Explosion;
2.2.6	� höhere Gewalt;
2.3	� wenn Reisegepäck nicht fristgerecht ausgeliefert wird 

(den Bestimmungsort nicht am selben Tag wie Sie 
oder andere Versicherte erreicht).

	� Ersetzt werden die nachgewiesenen Aufwendungen für 
Ersatzkäufe bis zur im Versicherungsschein genannten 
Höhe

3	� Welche Gefahren und Schäden sind nicht versi­
chert?

3.1	� Ausgeschlossen sind die Gefahren 
3.1.1	� des Krieges, Bürgerkrieges oder kriegsähnlicher Ereig

nisse und solche, die sich unabhängig vom Kriegszu
stand aus der feindlichen Verwendung von Kriegs
werkzeugen sowie aus dem Vorhandensein von Kriegs
werkzeugen als Folge einer dieser Gefahren ergeben;

3.1.2	� von Streik, Aussperrung, Arbeitsunruhen, terroristi-
schen oder politischen Gewalthandlungen, unabhängig 
von der Anzahl der daran beteiligten Personen, Aufruhr 
und sonstigen bürgerlichen Unruhen;

3.1.3	� der Beschlagnahme, Entziehung oder sonstiger Ein
griffe von hoher Hand;

3.1.4	� aus der Verwendung von chemischen, biologischen, 
biochemischen Substanzen oder elektromagnetischen 
Wellen als Waffen mit gemeingefährlicher Wirkung, 
und zwar ohne Rücksicht auf sonstige mitwirkende 
Ursachen;

3.1.5	� der Kernenergie oder sonstiger ionisierender Strah
lung.*)
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*) ��Der Ersatz von Schäden durch Kernenergie richtet sich in der Bundesrepublik 
Deutschland nach dem Atomgesetz. Die Betreiber von Kernanlagen sind zur 
Deckungsvorsorge verpflichtet und schließen hierfür u. a. Haftpflichtversicherungen ab.



3.2	� Wir leisten keinen Ersatz für Schäden, die
3.2.1	� verursacht werden durch die natürliche oder mangel-

hafte Beschaffenheit der versicherten Sachen, Abnut
zung oder Verschleiß;

3.2.2	� während des Zeltens oder Campings innerhalb des 
hierfür benutzten Geländes eintreten.

4	� Für welche Sachen und Schäden ist die Ersatz­
pflicht begrenzt?

4.1	� Schäden an Pelzen, Schmucksachen und Gegenstän
den aus Edelmetall sowie an Foto-, Filmapparaten  
und tragbaren Videosystemen jeweils mit Zubehör  
(Ziffer 1.4) werden je Versicherungsfall insgesamt mit 
höchstens 50 Prozent der Versicherungssumme er
setzt. Ziffern 5.1.3 und 5.2 Satz 2 bleiben unberührt.

4.2	� Schäden
4.2.1	� durch Verlieren (Ziffer 2.2.2), werden jeweils insgesamt 

mit bis zu 10 Prozent der Versicherungssumme, maxi-
mal mit 400 EUR je Versicherungsfall ersetzt,

4.2.2	� an Geschenken und Reiseandenken, die auf der Reise 
erworben wurden, werden jeweils insgesamt bis zur im 
Versicherungsschein genannten Höhe ersetzt.

5	� Wie ist der Versicherungsschutz in Kraftfahrzeugen 
und Wassersportfahrzeugen geregelt?

5.1	� Es besteht Versicherungsschutz gegen Diebstahl oder 
Einbruchdiebstahl aus unbeaufsichtigt abgestellten 
Kraftfahrzeugen oder Anhängern nur, soweit sich das 
Reisegepäck in einem fest umschlossenen und durch 
Verschluss gesicherten Innen- oder Kofferraum befin-
det.

5.1.1	� Wir haften im Rahmen der Versicherungssumme in 
voller Höhe nur, wenn nachweislich

5.1.1.1	� der Schaden tagsüber eingetreten ist. Als Tages- 
zeit gilt allgemein die Zeit zwischen 06.00 Uhr und  
22.00 Uhr;

5.1.1.2	� das Kraftfahrzeug oder der Anhänger in einer abge-
schlossenen Garage – Parkhäuser oder Tiefgaragen, 
die zur allgemeinen Benutzung offen stehen, genügen 
nicht – abgestellt war oder

5.1.1.3	� der Schaden während einer Fahrtunterbrechung von 
nicht länger als 2 Stunden Dauer eingetreten ist.

5.1.2	� Können Sie und die anderen Versicherten keine der 
unter Ziffer 5.1.1 genannten Voraussetzungen nach-
weisen, so ist die Entschädigung je Versicherungsfall 
auf 250 EUR begrenzt.

5.1.3	� In unbeaufsichtigt abgestellten Kraftfahrzeugen oder 
Anhängern sind Pelze, Schmucksachen und Gegen
stände aus Edelmetall sowie Foto-, Filmapparate und 
tragbare Videosysteme jeweils mit Zubehör nicht ver
sichert.

5.2	� Es besteht Versicherungsschutz im unbeaufsichtigten 
Wassersportfahrzeug gegen Diebstahl, Einbruchdieb
stahl sowie Mut- und Böswilligkeit Dritter (vorsätzliche 
Sachbeschädigung) nur, solange sich die Sachen in 
einem fest umschlossenen und durch Sicherheits
schloss gesicherten Innenraum (Kajüte, Backkiste o. ä.) 
des Wassersportfahrzeuges befinden. Pelze, Schmuck
sachen, Gegenstände aus Edelmetall sowie Foto-, 
Filmapparate und tragbare Videosysteme jeweils mit 
Zubehör, sind im unbeaufsichtigten Wassersportfahr
zeug nicht versichert.

5.3	� Als Beaufsichtigung gilt nur Ihre ständige Anwesenheit 
oder die eines anderen Versicherten oder einer von 
Ihnen bzw. einem anderen Versicherten beauftragten 
Vertrauensperson beim zu sichernden Objekt, nicht 
jedoch z. B. die Bewachung eines zur allgemeinen 
Benutzung offen stehenden Platzes o.ä.

5.4	� Verletzen Sie oder andere Versicherte eine der vorste-
henden Obliegenheiten, so richten sich die Rechtsfol
gen nach Ziffer 14.4.

6	� Welche Anzeigepflichten müssen bis zum Vertrags­
abschluss eingehalten werden und was sind die 
Folgen, wenn Sie diese verletzen?

6.1	� Vollständigkeit und Richtigkeit von Angaben über 
gefahrerhebliche Umstände

	� Sie haben bis zur Abgabe Ihrer Vertragserklärung uns 
alle ihnen bekannten Gefahrumstände anzuzeigen, 
nach denen wir in Textform gefragt haben und die 
für unseren Entschluss erheblich sind, den Vertrag 
mit dem vereinbarten Inhalt zu schließen. Sie sind 
auch insoweit zur Anzeige verpflichtet, als wir nach 

Ihrer Vertragserklärung, aber vor Vertragsannahme in 
Textform Fragen im Sinne des Satzes 1 gestellt haben.

	� Gefahrerheblich sind die Umstände, die geeignet sind, 
auf unseren Entschluss Einfluss auszuüben, den Ver
trag überhaupt oder mit dem vereinbarten Inhalt abzu-
schließen.

	� Wird der Vertrag von Ihrem Vertreter geschlossen und 
kennt dieser den gefahrerheblichen Umstand, müssen 
Sie sich so behandeln lassen, als haben Sie davon 
Kenntnis gehabt oder dies arglistig verschwiegen.

6.2	� Rücktritt
6.2.1	� Voraussetzungen des Rücktritts
	� Unvollständige und unrichtige Angaben zu den gefah-

rerheblichen Umständen berechtigen uns, vom Ver
sicherungsvertrag zurückzutreten.

6.2.2	� Ausschluss des Rücktrittsrechts
	� Wir haben kein Rücktrittsrecht, wenn Sie oder ein 

anderer Versicherter nachweisen, dass Sie bzw. der 
andere Versicherte die unrichtigen oder unvollständi-
gen Angaben weder vorsätzlich noch grob fahrlässig 
falsch gemacht haben.

	� Unser Rücktrittsrecht wegen grob fahrlässiger Verlet
zung der Anzeigepflicht besteht nicht, wenn Sie nach-
weisen, dass wir den Vertrag auch bei Kenntnis der 
nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen 
Bedingungen, geschlossen hätten.

6.2.3	� Folgen des Rücktritts
	� Im Fall des Rücktritts besteht kein Versicherungs

schutz.
	� Treten wir nach Eintritt des Versicherungsfalles zurück, 

dürfen wir den Versicherungsschutz nicht versagen, 
wenn Sie oder ein anderer Versicherter nachweisen, 
dass der unvollständig oder unrichtig angezeigte 
Umstand weder für den Eintritt des Versicherungsfalles 
noch für die Feststellung oder den Umfang der Leis
tung ursächlich war. 

	� Auch in diesem Fall besteht aber kein Versicherungs
schutz, wenn Sie die Anzeigepflicht arglistig verletzt 
haben.

	� Uns steht in diesen Fällen der Teil des Beitrages zu, 
der der bis zum Wirksamwerden der Rücktrittserklä
rung abgelaufenen Vertragszeit entspricht.

6.3	� Kündigung
	� Ist unser Rücktrittsrecht ausgeschlossen, weil die Ver

letzung einer Anzeigepflicht weder auf Vorsatz noch 
auf grober Fahrlässigkeit beruhte, können wir den 
Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat 
kündigen.

	� Das Kündigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn Sie 
oder ein anderer Versicherter nachweisen, dass wir 
den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten 
Umstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, ge
schlossen hätten.

6.4	 Rückwirkende Vertragsänderung
	� Können wir nicht zurücktreten oder kündigen, weil wir 

den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten 
Umstände, aber zu anderen Bedingungen, geschlos-
sen hätten, werden die anderen Bedingungen auf 
unser Verlangen rückwirkend Vertragsbestandteil. 
Haben weder Sie, noch andere Versicherte die Pflicht
verletzung zu vertreten, werden die anderen Bedingun
gen ab der laufenden Versicherungsperiode Vertrags
bestandteil.

	� Erhöht sich durch die Vertragsänderung der Beitrag 
um mehr als 10 Prozent oder schließen wir die Gefahr
absicherung für den nicht angezeigten Umstand aus, 
können Sie den Vertrag innerhalb eines Monats nach 
Zugang unserer Mitteilung fristlos in Textform kün
digen. In unserer Mitteilung haben wir Sie auf dieses 
Kündigungsrecht hinzuweisen.

6.5	 Ausübung unserer Rechte
	� Wir müssen die uns nach Ziffern 6.2 bis 6.4 zustehen-

den Rechte innerhalb eines Monats in Textform gel-
tend machen. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu 
dem wir von der Verletzung der Anzeigepflicht, die das 
von uns geltend gemachte Recht begründet, Kenntnis 
erlangt haben. Wir haben die Umstände anzugeben, 
auf die wir unsere Erklärung stützen; wir dürfen nach
träglich weitere Umstände zur Begründung unserer 
Erklärung abgeben, wenn für diese die Monatsfrist 
nicht verstrichen ist.

	� Uns stehen die Rechte nach den Ziffern 6.2 bis 6.4 
nur zu, wenn wir Sie durch gesonderte Mitteilung in 

– 3 –



Textform auf die Folgen einer Anzeigepflichtverletzung 
hingewiesen haben.

	� Wir können uns auf die in den Ziffern 6.2 bis 6.4 ge
nannten Rechte nicht berufen, wenn wir den nicht 
angezeigten Gefahrumstand oder die Unrichtigkeit der 
Anzeige gekannt haben.

6.6	� Erlöschen unserer Rechte
	� Unsere Rechte zum Rücktritt (Ziffer 6.2), zur Kündi

gung (Ziffer 6.3) und zur Vertragsänderung (Ziffer 6.4) 
erlöschen mit Ablauf von fünf Jahren nach Vertrags
schluss. Die Frist beläuft sich auf zehn Jahre, wenn 
Sie oder Ihre Vertreter die Anzeigepflicht vorsätzlich 
oder arglistig verletzt haben.

6.7	 Anfechtung
	� Unser Recht, den Vertrag wegen arglistiger Täuschung 

anzufechten, bleibt unberührt.

7	� Was haben Sie bei einer Gefahrerhöhung zu 
beachten

7.1	� Begriff der Gefahrerhöhung
7.1.1	� Eine Gefahrerhöhung liegt vor, wenn nach Abgabe 

Ihrer Vertragserklärung die tatsächlich vorhandenen 
Umstände so verändert werden, dass der Eintritt des 
Versicherungsfalles oder eine Vergrößerung des Scha
dens oder unsere ungerechtfertigte Inanspruchnahme 
wahrscheinlicher wird.

7.1.2	� Eine Gefahrerhöhung kann insbesondere – aber nicht 
nur – vorliegen, wenn sich ein gefahrerheblicher 
Umstand ändert, nach dem wir vor Vertragsschluss in 
Textform gefragt haben.

7.1.3	� Eine Gefahrerhöhung nach Ziffer 7.1.1 liegt nicht vor, 
wenn sich die Gefahr nur unerheblich erhöht hat oder 
nach den Umständen als mitversichert gelten soll.

7.2	� Pflichten von Ihnen und anderen Versicherten
7.2.1	� Nach Abgabe Ihrer Vertragserklärung dürfen weder 

Sie, noch andere Versicherte ohne unsere vorherige 
Zustimmung eine Gefahrerhöhung vornehmen oder 
deren Vornahme durch einen Dritten gestatten.

7.2.2	� Erkennen Sie oder ein anderer Versicherter nachträg-
lich, dass ohne unsere vorherige Zustimmung eine 
Gefahrerhöhung vorgenommen oder gestattet wurde, 
so müssen Sie oder ein anderer Versicherter uns dies 
unverzüglich anzeigen.

7.2.3	� Eine Gefahrerhöhung, die nach Abgabe Ihrer Vertrags
erklärung unabhängig von Ihrem Willen eintritt, müs-
sen Sie oder ein anderer Versicherter uns unverzüglich 
anzeigen, nachdem Sie bzw. ein anderer Versicherter 
davon Kenntnis erlangt haben.

7.3	� Kündigung oder Vertragsänderung durch uns
7.3.1	� Unser Kündigungsrecht
	� Verletzen Sie oder ein anderer Versicherter die Ver

pflichtung nach Ziffer 7.2.1, können wir den Vertrag 
fristlos kündigen, wenn Sie oder ein anderer Versicher
ter die Verpflichtung vorsätzlich oder grob fahrlässig 
verletzt haben.

	� Beruht die Verletzung auf einfacher Fahrlässigkeit, 
können wir den Vertrag unter Einhaltung einer Frist 
von einem Monat kündigen.

	� Wird uns eine Gefahrerhöhung in den Fällen nach Zif
fer 7.2.2 und 7.2.3 bekannt, können wir den Vertrag 
unter Einhaltung einer Frist von einem Monat kündi-
gen.

7.3.2	� Vertragsänderung
	� Statt der Kündigung können wir ab dem Zeitpunkt der 

Gefahrerhöhung einen unseren Geschäftsgrundsätzen 
entsprechenden erhöhten Beitrag verlangen oder die 
Absicherung der höheren Gefahr ausschließen.

	� Erhöht sich in diesem Fall der Beitrag um mehr als  
10 Prozent oder schließen wir die Absicherung der 
höheren Gefahr aus, so können Sie den Vertrag inner-
halb eines Monats nach Zugang unserer Mitteilung 
ohne Einhaltung einer Frist kündigen. In unserer Mit
teilung haben wir Sie auf dieses Kündigungsrecht 
hinzuweisen.

7.4	 Erlöschen unserer Rechte
	� Unsere Rechte zur Kündigung oder Vertragsänderung 

nach Ziffer 7.3 erlöschen, wenn wir diese nicht inner-
halb eines Monats ab unserer Kenntnis von der Gefah
rerhöhung ausüben oder wenn der Zustand wiederher-
gestellt ist, der vor der Gefahrerhöhung bestanden hat.

7.5	� Leistungsfreiheit wegen Gefahrerhöhung
7.5.1	� Tritt nach einer Gefahrerhöhung der Versicherungsfall 

ein, so sind wir nicht zur Leistung verpflichtet, wenn 

Sie oder ein anderer Versicherter die Pflichten nach 
Ziffer 7.2.1 vorsätzlich verletzt haben. 

	� Verletzen Sie oder ein anderer Versicherter diese 
Pflichten grob fahrlässig, so sind wir berechtigt, unsere 
Leistung in dem Verhältnis zu kürzen, das der Schwere 
des Verschuldens entspricht. Das Nichtvorliegen einer 
groben Fahrlässigkeit haben Sie oder ein anderer Ver
sicherter zu beweisen.

7.5.2	� Bei einer Gefahrerhöhung nach Ziffer 7.2.2 und 7.2.3 
sind wir bei vorsätzlicher Verletzung Ihrer Pflichten 
nicht zur Leistung verpflichtet, wenn der Versiche
rungsfall später als einen Monat nach dem Zeitpunkt 
eintritt, zu dem uns die Anzeige hätte zugegangen sein 
müssen. Verletzen Sie oder ein anderer Versicherter 
die Pflichten grob fahrlässig, so gelten Ziffer 7.5.1  
Satz 2 und 3 entsprechend. Unsere Leistungspflicht 
bleibt bestehen, wenn uns die Gefahrerhöhung zu  
dem in Satz 1 genannten Zeitpunkt bekannt war.

7.5.3	� Unsere Leistungspflicht bleibt ferner bestehen,
7.5.3.1	� soweit Sie oder ein anderer Versicherter nachweisen, 

dass die Gefahrerhöhung nicht ursächlich für den Ein
tritt des Versicherungsfalles oder den Umfang der Leis
tungspflicht war oder 

7.5.3.2	� wenn zur Zeit des Eintrittes des Versicherungsfalles 
die Frist für unsere Kündigung abgelaufen war und wir 
nicht gekündigt haben oder

7.5.3.3	� wenn wir statt der Kündigung ab dem Zeitpunkt der 
Gefahrerhöhung einen unseren Geschäftsgrundsätzen 
entsprechenden erhöhten Beitrag verlangt haben. 

8	� Was gilt hinsichtlich Beginn, Ende und zum 
Geltungsbereich des Versicherungsschutzes? 

8.1	� Innerhalb der vereinbarten Laufzeit des Vertrages be
ginnt der Versicherungsschutz mit dem Zeitpunkt, an 
dem zum Zwecke des unverzüglichen Antritts der Rei
se versicherte Sachen aus Ihrer ständigen Wohnung 
entfernt werden, und endet, sobald die versicherten 
Sachen dort wieder eintreffen. Wird bei Reisen im 
Kraftfahrzeug das Reisegepäck nicht unverzüglich nach 
der Ankunft vor der ständigen Wohnung entladen, 
so endet der Versicherungsschutz bereits mit dieser 
Ankunft.

8.2	� Bei Versicherungsverträgen von weniger als einjähriger 
Dauer verlängert sich der Versicherungsschutz über 
die vereinbarte Laufzeit hinaus bis zum Ende der Rei
se, wenn sich diese aus von Ihnen sowie anderen Ver
sicherten nicht zu vertretenden Gründen verzögert und 
Sie sowie andere Versicherte nicht in der Lage sind, 
eine Verlängerung zu beantragen.

8.3	� Die Versicherung gilt für den vereinbarten Bereich.
8.4	� Fahrten, Gänge und Aufenthalte innerhalb Ihres ständi-

gen Wohnorts gelten nicht als Reisen.

9	� Wie sollen Sie die Versicherungssumme bemessen; 
was ist der Versicherungswert?

9.1	� Die Versicherungssumme soll dem Versicherungswert 
des gesamten versicherten Reisegepäcks gemäß Ziffer 
1 entsprechen. Auf der Reise erworbene Geschenke 
und Reiseandenken bleiben unberücksichtigt.

9.2	� Als Versicherungswert gilt derjenige Betrag, der all-
gemein erforderlich ist, um neue Sachen gleicher Art 
und Güte an Ihrem ständigen Wohnort anzuschaffen, 
abzüglich eines dem Zustand der versicherten Sachen 
(Alter, Abnutzung, Gebrauch etc.) entsprechenden 
Betrages (Zeitwert).

10	� Was ist zur Beitragszahlung sowie zur Dauer des 
Vertrages zu beachten?

10.1	� Beginn des Versicherungsschutzes 
	� Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versiche

rungsschein angegebenen Zeitpunkt, wenn Sie den 
ersten oder einmaligen Beitrag unverzüglich nach Fäl
ligkeit im Sinne von Ziffer 10.2.1 zahlen.

10.2	� Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung zum ersten 
oder einmaligen Beitrag

10.2.1	� Der erste oder einmalige Beitrag wird unverzüglich 
nach Abschluss des Versicherungsvertrags fällig, je
doch nicht vor Beginn des Versicherungsschutzes.

	� Ist unterjährige Zahlweise des Jahresbeitrags ver-
einbart, gilt als erster Beitrag nur der entsprechende 
Teilbetrag des ersten Jahresbeitrags.

10.2.2	� Verzug
	� Zahlen Sie den ersten oder einmaligen Beitrag nicht 

rechtzeitig, geraten Sie 30 Tage nach Ablauf der in 
Ziffer 10.2.1 genannten Frist und Zugang einer Zah
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lungsaufforderung in Verzug, es sei denn, dass Sie die 
verspätete Zahlung nicht zu vertreten haben.

10.2.3	� Späterer Beginn des Versicherungsschutzes
	� Zahlen weder Sie, noch ein anderer Versicherter den 

ersten oder einmaligen Beitrag rechtzeitig, sondern zu 
einem späteren Zeitpunkt, beginnt der Versicherungs
schutz erst ab diesem Zeitpunkt, sofern Sie durch 
gesonderte Mitteilung in Textform oder durch einen 
auffälligen Hinweis im Versicherungsschein auf diese 
Rechtsfolge aufmerksam gemacht wurden. Das gilt 
nicht, wenn Sie nachweisen, dass Sie die Nichtzah
lung nicht zu vertreten haben.

10.2.4 	 Rücktritt
	� Zahlen weder Sie, noch ein anderer Versicherter den 

ersten oder einmaligen Beitrag rechtzeitig, können wir 
vom Vertrag zurücktreten, solange der Beitrag nicht 
gezahlt ist. Wir können nicht zurücktreten, wenn Sie 
nachweisen, dass Sie die Nichtzahlung nicht zu vertre-
ten haben. 

10.3	� Fälligkeit und Folgen verspäteter Zahlung eines Folge
beitrages

10.3.1	� Fälligkeit und Rechtzeitigkeit der Zahlung
	� Ein Folgebeitrag wird zu dem vereinbarten Zeitpunkt 

der jeweiligen Versicherungsperiode fällig.
	� Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie innerhalb des 

im Versicherungsschein oder in der Beitragsrechnung 
angegebenen Zeitraumes bewirkt ist.

	� Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, geraten 
Sie ohne Mahnung in Verzug, es sei denn, dass Sie 
die verspätete Zahlung nicht zu vertreten haben.

	� Wir sind berechtigt, Ersatz des uns durch den Verzug 
entstandenen Schadens zu verlangen.

10.3.2	� Zahlungsaufforderung
	� Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, kön-

nen wir Sie auf Ihre Kosten in Textform zur Zahlung 
auffordern und eine Zahlungsfrist bestimmen, die min-
destens zwei Wochen betragen muss (Mahnung). Die 
Mahnung ist nur wirksam, wenn wir die rückständigen 
Beträge des Beitrages, Zinsen und Kosten im Einzel
nen beziffern und außerdem auf die Rechtsfolgen – 
Leistungsfreiheit und Kündigungsrecht – aufgrund der 
nicht fristgerechten Zahlung hinweisen.

10.3.3	� Wegfall des Versicherungsschutzes
	� Sind Sie nach Ablauf dieser Zahlungsfrist noch mit der 

Zahlung in Verzug, besteht ab diesem Zeitpunkt bis 
zur Zahlung kein Versicherungsschutz (Leistungsfrei
heit), wenn wir Sie mit unserer Zahlungsaufforderung 
nach Ziffer 10.3.2 hierauf hingewiesen haben.

10.3.4	� Kündigung
	� Sind Sie nach Ablauf dieser Zahlungsfrist noch mit 

der Zahlung in Verzug, können wir den Vertrag ohne 
Einhaltung einer Frist kündigen, wenn wir Sie mit der 
Zahlungsaufforderung nach Ziffer 10.3.2 hierauf hinge-
wiesen haben.

	� Haben wir gekündigt, und zahlen Sie nach Erhalt 
unserer Kündigung innerhalb eines Monats den ange
mahnten Betrag, besteht der Vertrag fort. Für Versi
cherungsfälle, die zwischen dem Ablauf der Zahlungs
frist nach Ziffer 10.3.2 und der Zahlung eingetreten 
sind, besteht jedoch kein Versicherungsschutz.

10.4	� Lastschriftverfahren
10.4.1	� Ihre Pflichten
	� Ist zur Einziehung des Beitrages das Lastschrift

verfahren vereinbart worden, haben Sie zum Zeitpunkt 
der Fälligkeit des Beitrages für eine ausreichende 
Deckung Ihres Kontos zu sorgen.

10.4.2	� Änderung des Zahlungsweges
	� Haben Sie es zu vertreten, dass ein oder mehrere 

Beiträge, trotz wiederholtem Einziehungsversuch, nicht 
eingezogen werden können, sind wir berechtigt, die 
Lastschriftvereinbarung in Textform zu kündigen. Wir 
haben in der Kündigung darauf hinzuweisen, dass 
Sie verpflichtet sind, den ausstehenden Beitrag und 
zukünftige Beiträge selbst zu übermitteln. Durch die 
Banken erhobene Bearbeitungsgebühren für fehlge-
schlagenen Lastschrifteinzug können Ihnen in Rech
nung gestellt werden.

10.5	 Unterjährige Zahlweise
	� Ist unterjährige Zahlweise vereinbart, so gelten die 

weiteren Teilbeträge bis zu den vereinbarten Zahlungs
terminen als gestundet.

	� Der noch ausstehende Betrag des Jahresbeitrags ist 
sofort fällig, wenn Sie mit Sie mit der Zahlung eines 
Teilbetrages in Verzug sind.

10.6	� Vertragsdauer
10.6.1	� Der Vertrag ist für die im Versicherungsschein angege-

bene Zeit abgeschlossen.
10.6.2	� Stillschweigende Verlängerung
	� Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr 

verlängert sich der Vertrag nach Ablauf der verein-
barten Vertragsdauer um jeweils ein Jahr, wenn nicht 
Ihnen oder uns spätestens drei Monate vor dem 
Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres eine Kündi
gung in Textform zugegangen ist.

10.6.3	� Vertragsbeendigung	
10.6.3.1	� Vertragsdauer von weniger als einem Jahr
	� Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr 

endet der Vertrag, ohne dass es einer Kündigung 
bedarf, zum vorgesehenen Zeitpunkt.

10.6.3.2	� Kündigung bei mehrjährigen Verträgen
	� Der Vertrag kann bei einer Vertragsdauer von mehr 

als drei Jahren von Ihnen zum Ablauf des dritten oder 
jedes darauf folgenden Jahres unter Einhaltung einer 
Frist von drei Monaten gekündigt werden.

	� Die Kündigung muss uns spätestens drei Monate vor 
dem Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres in 
Textform zugehen.

10.6.4	� Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung
10.6.4.1	� Allgemeiner Grundsatz 
	� Im Fall der Beendigung des Versicherungsverhältnis

ses vor Ablauf der Versicherungsperiode steht uns für 
diese Versicherungsperiode nur derjenige Teil des Bei
trages zu, der dem Zeitraum entspricht, in dem Versi
cherungsschutz bestanden hat. 

10.6.4.2	� Beitrag bei Widerruf
	� Üben Sie Ihr Recht aus, Ihre Vertragserklärung inner-

halb von zwei Wochen zu widerrufen, haben wir nur 
den auf die Zeit nach Zugang des Widerrufs entfal-
lenden Teil des Beitrages zu erstatten. Voraussetzung 
ist, dass wir in der Belehrung über das Widerrufsrecht, 
über die Rechtsfolgen des Widerrufs und den zu 
zahlenden Betrag hingewiesen und Sie zugestimmt 
haben, dass der Versicherungsschutz vor Ende der 
Widerrufsfrist beginnt.

	� Ist die Belehrung nach Satz 2 unterblieben, haben 
wir zusätzlich den für das erste Versicherungsjahr 
gezahlten Beitrag zu erstatten; dies gilt jedoch nicht, 
wenn Sie Leistungen aus dem Versicherungsvertrag in 
Anspruch genommen haben.

10.6.4.3	� Beitrag oder Geschäftsgebühr bei Widerruf und Rück
tritt 

	� Wird das Versicherungsverhältnis durch Rücktritt 
wegen einer Anzeigepflichtverletzung (Ziffer 6.2) oder 
durch Anfechtung durch uns wegen arglistiger Täu
schung (Ziffer 6.7) beendet, steht uns der Beitrag bis 
zum Wirksamwerden der Rücktritts- oder Anfech
tungserklärung zu. 

	� Treten wir nach Ziffer 10.2.4 wegen nicht rechtzeitiger 
Zahlung des ersten oder einmaligen Beitrages zurück, 
können wir eine angemessene Geschäftsgebühr ver-
langen.

11	� Was wird von uns ersetzt; was gilt bei 
Unterversicherung?

11.1	� Wir ersetzen 
11.1.1	� für zerstörte oder abhanden gekommene Sachen ihren 

Versicherungswert zur Zeit des Schadeneintritts;
11.1.2	� für beschädigte reparaturfähige Sachen die notwendi-

gen Reparaturkosten und gegebenenfalls eine bleiben-
de Wertminderung, höchstens jedoch den Versiche
rungswert;

11.1.3	� für Filme, Bild-, Ton- und Datenträger nur den Mate
rialwert;

11.1.4	� für die Wiederbeschaffung von Personal-Ausweisen, 
Reisepässen, Kraftfahrzeug-Papieren und sonstigen 
Ausweispapieren die amtlichen Gebühren.

11.2	� Vermögensfolgeschäden werden nicht ersetzt.
11.3	� Ist die Versicherungssumme gemäß Ziffer 9 bei Eintritt 

des Versicherungsfalles niedriger als der Versiche
rungswert (Unterversicherung), so haften wir nur nach 
dem Verhältnis der Versicherungssumme zum Versi
cherungswert.
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12	� Wann liegt Überversicherung vor und was gilt für 
diesen Fall?

12.1	� Übersteigt die Versicherungssumme den Wert der ver-
sicherten Sachen, so können sowohl Sie, als auch wir 
verlangen, dass zur Beseitigung der Überversicherung 
die Versicherungssumme mit sofortiger Wirkung her-
abgesetzt wird.

12.2	� Von diesem Zeitpunkt an ist für die Höhe des Beitra
ges der Betrag maßgebend, den wir berechnet haben 
würden, wenn der Vertrag von vornherein mit dem 
neuen Inhalt geschlossen worden wäre.

12.3	� Haben Sie eine Überversicherung in der Absicht ge
schlossen, sich dadurch einen rechtswidrigen Vermö
gensvorteil zu verschaffen, ist jeder in dieser Absicht 
geschlossene Vertrag nichtig. Uns steht in diesen 
Fäl-len der Beitrag bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem 
wir von den die Nichtigkeit begründenden Umständen 
Kenntnis erlangt haben. Unsere etwaigen Schadens
ersatzansprüche bleiben unberührt.

13	 Was ist Mehrfachversicherung und was gilt hierzu?
13.1	� Eine Mehrfachversicherung liegt vor, wenn ein Interes

se gegen dieselbe Gefahr in mehreren Versicherungs
verträgen versichert ist und entweder die Versiche
rungssummen zusammen den Versicherungswert 
übersteigen oder aus anderen Gründen die Summe 
der Entschädigungen, die von jedem Versicherer ohne 
Bestehen der anderen Versicherungen zu zahlen wäre, 
den Gesamtschaden übersteigt.

13.2	� Wenn die Mehrfachversicherung zustande gekommen 
ist, ohne dass Sie dies wussten, können Sie die Auf
hebung des später geschlossenen Vertrages verlan-
gen.

	� Sie können auch verlangen, dass die Versicherungs
summe auf den Betrag herabgesetzt wird, der durch 
die früher geschlossene Versicherung nicht gedeckt 
ist. In diesem Fall ist der Beitrag entsprechend zu min-
dern.

13.3	� Das Recht auf Aufhebung oder Herabsetzung erlischt, 
wenn Sie es nicht innerhalb eines Monats geltend 
machen, nachdem Sie von der Mehrfachversicherung 
Kenntnis erlangt haben. Die Aufhebung oder Herab
setzung wird zu dem Zeitpunkt wirksam, zu dem uns 
die Erklärung, mit der sie verlangt wird zugeht.

13.4	� Haben Sie eine Mehrfachversicherung in der Absicht 
abgeschlossen, sich dadurch einen rechtswidrigen 
Vermögensvorteil zu verschaffen, ist jeder in dieser 
Absicht geschlossene Vertrag nichtig. In diesem Fall 
haben wir auf den Beitrag Anspruch, der auf den Zeit
raum bis zu unserer Kenntniserlangung von den die 
Nichtigkeit begründenden Umständen entfällt.

14	� Welche Obliegenheiten müssen Sie und die ande­
ren Versicherten einhalten; was sind die Folgen, 
wenn dagegen verstoßen wird?

14.1	� Sie oder ein anderer Versicherter haben
14.1.1	� uns jeden Schadenfall unverzüglich anzuzeigen;
14.1.2	� Schäden nach Möglichkeit abzuwenden und zu min-

dern, insbesondere Ersatzansprüche gegen Dritte 
(z. B. Bahn, Post, Reederei, Fluggesellschaft, Gastwirt) 
form- und fristgerecht geltend zu machen oder auf 
andere Weise sicherzustellen und unsere Weisungen 
zu beachten;

14.1.3	� alles zu tun, was zur Aufklärung des Tatbestandes 
dienlich sein kann. Sie oder ein anderer Versicherter 
haben alle Belege, die den Entschädigungsanspruch 
nach Grund und Höhe beweisen, einzureichen, soweit 
ihre Beschaffung Ihnen bzw. dem anderen Versicher
ten billigerweise zugemutet werden kann, sowie auf 
Verlangen ein Verzeichnis über alle bei Eintritt des 
Schadens gemäß Ziffer 1 versicherten Sachen vorzu
legen.

14.2	� Schäden, die im Gewahrsam eines Beförderungs
unternehmens (einschließlich Schäden durch 
nicht fristgerechte Auslieferung gemäß Ziffer 2.3) 
oder eines Beherbergungsbetriebes eingetre-
ten sind, müssen von Ihnen bzw. einem anderen 
Versicherten diesen unverzüglich gemeldet werden. 
Uns ist hierüber eine Bescheinigung einzureichen. 
Bei äußerlich nicht erkennbaren Schäden ist das 
Beförderungsunternehmen unverzüglich nach der 
Entdeckung aufzufordern, den Schaden zu besichti-
gen und zu bescheinigen. Hierbei sind die jeweiligen 
Reklamationsfristen zu berücksichtigen.

14.3	� Schäden durch strafbare Handlungen (z. B. Diebstahl, 
Raub, vorsätzliche Sachbeschädigung) sind außerdem 
von Ihnen oder einem anderen Versicherten unver-
züglich der zuständigen Polizeidienststelle unter Ein
reichung einer Liste aller in Verlust geratenen Sachen 
anzuzeigen. Sie bzw. ein anderer Versicherter haben 
sich dies polizeilich bescheinigen zu lassen. Bei Schä
den durch Verlieren (Ziffer 2.2.2) haben Sie oder ein 
anderer Versicherter Nachforschungen beim Fundbüro 
anzustellen.

14.4	� Verletzen Sie oder ein anderer Versicherter vorsätzlich 
eine Obliegenheit, die bei oder nach Eintritt des Ver
sicherungsfalles gegenüber uns zu erfüllen ist, so sind 
wir von der Verpflichtung zur Leistung frei. 

	� Bei grob fahrlässiger Verletzung der Obliegenheit sind 
wir berechtigt, unsere Leistung in dem Verhältnis zu 
kürzen, das der Schwere des Verschuldens der Oblie
genheitsverletzung entspricht. Das Nichtvorliegen 
einer groben Fahrlässigkeit haben Sie zu beweisen. 

14.5	� Außer im Falle der Arglist sind wir jedoch zur Leistung 
verpflichtet, soweit Sie oder ein anderer Versicherter 
nachweisen, dass die Verletzung der Obliegenheit 
weder für den Eintritt oder die Feststellung des Ver
sicherungsfalles noch für die Feststellung oder den 
Umfang unserer Leistungspflicht ursächlich ist.

14.6	� Verletzen Sie oder ein anderer Versicherter eine nach 
Eintritt des Versicherungsfalles bestehende Auskunfts- 
oder Aufklärungsobliegenheit, so sind wir nur dann 
vollständig oder teilweise leistungsfrei, wenn wir Sie 
durch gesonderte Mitteilung in Textform auf diese 
Rechtsfolge hingewiesen haben.

15	� In welchen Fällen kann es noch zum Wegfall der 
Entschädigungspflicht kommen?

15.1	� Führen Sie oder ein anderer Versicherter den Schaden 
vorsätzlich herbei, so sind wir von der Entschädigungs
pflicht frei.

15.2	� Führen Sie oder ein anderer Versicherter den Schaden 
grob fahrlässig herbei, so sind wir berechtigt, unsere 
Leistung in einem der Schwere des Verschuldens ent-
sprechenden Verhältnis zu kürzen.

15.3	� Versuchen Sie oder ein anderer Versicherter uns arg
listig über Tatsachen zu täuschen, die für den Grund 
oder die Höhe der Entschädigung von Bedeutung 
sind, so sind wir von der Entschädigungspflicht frei.

16	� Wann ist die Entschädigung zu zahlen und ab wann 
zu verzinsen?

16.1	� Fälligkeit der Entschädigung
	� Die Entschädigung wird fällig, wenn unsere Feststel

lungen zum Grunde und zur Höhe des Anspruchs ab
geschlossen sind.

	� Sie können einen Monat nach Meldung des Schadens 
den Betrag als Abschlagszahlung beanspruchen, der 
nach Lage der Sache mindestens zu zahlen ist.

16.2	� Verzinsung
	� Für die Verzinsung gilt, soweit nicht aus einem ande-

ren Rechtsgrund eine weitergehende Zinspflicht be
steht:

16.2.1	� Die Entschädigung ist – soweit sie nicht innerhalb 
eines Monats nach Meldung des Schadens geleistet 
wird – seit Anzeige des Schadens zu verzinsen.

16.2.2	� Der Zinssatz liegt bei 4 Prozent.
16.2.3	� Die Zinsen werden zusammen mit der Entschädigung 

fällig.
16.3	� Hemmung
	� Bei der Berechnung der Fristen gemäß Ziffer 16.2 ist 

der Zeitraum nicht zu berücksichtigen, in dem infolge 
Ihres Verschuldens oder des eines anderen Versicher
ten die Entschädigung nicht ermittelt oder nicht ge
zahlt werden kann.

16.4	� Aufschiebung der Zahlung
	� Wir können die Zahlung aufschieben, solange	
16.4.1	� Zweifel an Ihrer Empfangsberechtigung bestehen;
16.4.2	� ein behördliches oder strafgerichtliches Verfahren 

gegen Sie oder einen anderen Versicherten aus Anlass 
dieses Versicherungsfalles noch nicht abgeschlossen 
ist.
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17	� Wann, wie und zu welchem Zeitpunkt kann der 
Vertrag nach einem Versicherungsfall gekündigt 
werden?

17.1	 Kündigungsrecht
	� Nach dem Eintritt eines Versicherungsfalles können 

Sie und wir den Versicherungsvertrag kündigen. Die 
Kündigung ist in Textform zu erklären. Sie muss der 
anderen Vertragspartei spätestens einen Monat nach 
Auszahlung oder Ablehnung der Entschädigung zuge-
gangen sein.

17.2	� Kündigung durch Sie 
	� Kündigen Sie, wird Ihre Kündigung sofort nach ihrem 

Zugang bei uns wirksam. Sie können jedoch bestim-
men, dass die Kündigung zu einem späteren Zeit
punkt, spätestens jedoch zum Ende der laufenden 
Versicherungsperiode, wirksam wird.

17.3	� Kündigung durch uns
	� Eine Kündigung durch uns wird einen Monat nach 

ihrem Zugang bei Ihnen wirksam.

18	� Wann verjähren die Ansprüche aus dem Vertrag?
18.1	� Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjäh

ren in drei Jahren.
18.2	� Die Fristberechnung richtet sich nach den allgemeinen 

Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches.
18.3	� Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag 

bei uns angemeldet worden, zählt der Zeitraum 
vom Beginn der Verjährung bis zum Zugang unse-
rer in Textform mitgeteilten Entscheidung bei 
Ihnen oder einem anderen Anspruchsteller bei der 
Fristberechnung nicht mit.

19	� Was gilt hinsichtlich des Überganges von Ersatz­
ansprüchen?

19.1	� Übergang von Ersatzansprüchen
	� Steht Ihnen ein Ersatzanspruch gegen einen Dritten 

zu, geht dieser Anspruch auf uns über, soweit wir 
den Schaden ersetzen. Der Übergang kann nicht zu 
Ihrem Nachteil geltend gemacht werden. Richtet sich 
Ihr Ersatzanspruch gegen eine Person, mit der Sie 
bei Eintritt des Schadens in häuslicher Gemeinschaft 
leben, kann der Übergang nicht geltend gemacht 
werden, es sei denn, diese Person hat den Schaden 
vorsätzlich verursacht.

19.2	 Obliegenheiten zur Sicherung von Ersatzansprüchen
	� Sie haben Ihren Ersatzanspruch oder ein zur Siche

rung dieses Anspruchs dienendes Recht unter 
Beachtung der geltenden Form- und Fristvorschriften 
zu wahren, und nach Übergang des Ersatzanspruchs 
auf uns bei dessen Durchsetzung durch uns soweit 
erforderlich mitzuwirken.

	� Verletzen Sie diese Obliegenheit vorsätzlich, sind wir 
zur Leistung insoweit nicht verpflichtet, als wir infolge 
dessen keinen Ersatz von dem Dritten erlangen kön-
nen. Im Fall einer grob fahrlässigen Verletzung der 
Obliegenheit sind wir berechtigt, unsere Leistung in 
einem der Schwere Ihres Verschuldens entsprechen-
den Verhältnis zu kürzen; die Beweislast für das Nicht
vorliegen einer groben Fahrlässigkeit tragen Sie.

20	� Was ist zur Übergabe von Erklärungen und Zah­
lungen zwischen Ihnen und unserem Vermittler zu 
beachten?

20.1	� Zu Ihren Erklärungen
	� Der Versicherungsvertreter (Vermittler) ist bevollmäch-

tigt, von Ihnen abgegebene Erklärungen entgegenzu-
nehmen betreffend:

20.1.1	� den Abschluss bzw. den Widerruf eines Versiche
rungsvertrages,

20.1.2	� ein bestehendes Versicherungsverhältnis einschließlich 
dessen Beendigung,

20.1.3	� Anzeige- und Informationspflichten vor Abschluss des 
Vertrages und während des Versicherungsverhältnis
ses.

20.2	� Zu unseren Erklärungen
	� Der Versicherungsvertreter gilt als bevoll-

mächtigt, Ihnen die von uns ausgefertigten 
Versicherungsscheine oder deren Nachträge zu über-
mitteln.

20.3	� Zahlungen an den Versicherungsvertreter
	� Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, Zah

lungen, die Sie im Zusammenhang mit der Vermittlung 
oder dem Abschluss eines Versicherungsvertrags an 
ihn leisten, anzunehmen. Eine Beschränkung dieser 
Vollmacht müssen Sie nur gegen sich gelten lassen, 
wenn Sie die Beschränkung bei der Vornahme der 
Zahlung kannten oder in Folge grober Fahrlässigkeit 
nicht kannten.

21	� Was ist bei Ihren Mitteilungen an uns zu beachten? 
Was gilt, wenn Sie uns Ihre Anschriften- oder 
Namensänderung nicht mitteilen?

21.1	� Form
	� Soweit gesetzlich keine Schriftform verlangt ist und 

soweit in diesem Vertrag nicht etwas anderes be
stimmt ist, sind die für uns bestimmten Erklärungen 
und Anzeigen, die das Versicherungsverhältnis betref-
fen und die unmittelbar gegenüber uns erfolgen, in 
Textform abzugeben.

	� Erklärungen und Anzeigen sollen an unsere Hauptver
waltung oder an unsere im Versicherungsschein oder 
in dessen Nachträgen als zuständig bezeichnete Stelle 
gerichtet werden. Die gesetzlichen Regelungen über 
den Zugang von Erklärungen und Anzeigen bleiben 
unberührt.

21.2	� Nichtanzeige einer Änderung der Anschrift oder des 
Namen

	� Haben Sie uns eine Änderung Ihrer Anschrift nicht mit-
geteilt, genügt für eine Willenserklärung, die Ihnen ge
genüber abzugeben ist, die Absendung eines einge-
schriebenen Briefes an Ihre uns zu letzt bekannte 
Anschrift. Entsprechendes gilt bei einer uns nicht ange-
zeigten Namensänderung. Die Erklärung gilt drei Tage 
nach der Absendung des Briefes als zugegangen.

22	� Welches Gericht ist zuständig?
22.1	� Klagen gegen uns 
	� Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen 

uns bestimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit 
nach unserem Sitz oder unserer für den 
Versicherungsvertrag zuständigen Niederlassung. 
Sind Sie eine natürliche Person, ist auch das Gericht 
örtlich zuständig, in dessen Bezirk Sie zur Zeit der 
Klageerhebung Ihren Wohnsitz oder, in Ermangelung 
eines solchen, Ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben.

22.2	� Klagen gegen Sie 
	� Sind Sie eine natürliche Person, müssen Klagen aus 

dem Versicherungsvertrag gegen Sie bei dem Gericht 
erhoben werden, das für Ihren Wohnsitz oder, in 
Ermangelung eines solchen, den Ort Ihres gewöhnlichen 
Aufenthalts zuständig ist. Ist eine juristische Person 
Versicherungsnehmer, bestimmt sich das zuständige 
Gericht auch nach deren Sitz oder deren Niederlassung. 
Das gleiche gilt, wenn eine Offene Handelsgesellschaft, 
Kommanditgesellschaft, Gesellschaft bürgerlichen 
Rechts oder eine eingetragene Partnerschafts
gesellschaft Versicherungsnehmer ist.

22.3 	� Unbekannter Wohnsitz oder Wohnsitz außerhalb der 
Europäischen Union, Islands, Norwegens oder der 
Schweiz

	� Ist Ihr Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeit
punkt der Klageerhebung nicht bekannt, bestimmt 
sich die gerichtliche Zuständigkeit bei Klagen aus dem 
Versicherungsvertrag gegen Sie nach unserem Sitz 
oder unserer für den Versicherungsvertrag zuständigen 
Niederlassung.

	� Verlegen Sie Ihren Wohnsitz in einen Staat außerhalb 
der Europäischen Gemeinschaft, Islands, Norwegens 
oder der Schweiz, sind die Gerichte des Staates zu
ständig, in dem wir unseren Sitz haben.

23	 Welches Recht ist anzuwenden?
	� Für diesen Versicherungsvertrag gilt deutsches Recht.
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Deckungserweiterungen
• �Grundversicherungsschutz: 

nach Maßgabe der AVB Reisegepäck 2008

	 Erweiterungen des Versicherungsschutzes	 gemäß	 KomfortPlus-	 Basis-
			   Klausel	 Schutz	 Schutz
	 Ehegatten, Lebensgefährten, Familienangehörige als Alleinreisende	 RG 0016	 versichert	 –
	 Ehegatten, Lebensgefährten, Familienangehörige als Mitreisende 		  versichert	 versichert
	 Domizil-Schutz	 RG 0001	 versichert	 –
	 Urlaubs-Deckung, mit Verdoppelung der Versicherungssumme	 RG 0003	 ja	 –
	 Fahrräder, gegen Diebstahl	 RG 0005	 versichert	 –
	 Segelsurfgeräte, gegen Diebstahl	 RG 0006	 versichert	 –
	 Neuwertversicherung	 RG 0009 	 ja	 nein
	 Nicht fristgerechte Auslieferung des Gepäcks		  20 %*)	 10 %*)
	 Auf der Reise erworbene Geschenke und Reiseandenken		  20 %*)	 10 %*)
	 Telefon- und Portokosten anlässlich eines Versicherungsfalles	 RG 0014	 15 EUR	 –
	 Unterversicherungsverzicht	 RG 0015	 ja	 nein
	 Wintersportgeräteversicherung	 RG 0017	 versichert	 –

	 Deckungserweiterungen gegen Beitragszahlung
	 Versicherungsschutz, während des Zeltens oder Campings	 RG 0004	 versichert	 versichert
	 (Camping-Risiko)

	 generelle Deckungsbeschränkungen			 
	 Auto- und Mobiltelefone	 RG 0013	 –	 –

*) der Versicherungssumme; maximal 400 EUR

versichert	 =	 versichert ohne besondere Entschädigungsgrenzen
–	 =	 nicht versichert



Klauseln zu den AVB Reisegepäck 2008
Wichtiger Hinweis: Diese Klauseln gelten nur, wenn sie ver­
einbart werden.

RG 0001 – Domizil-Schutz
Abweichend von Ziffer 8.4 der AVB Reisegepäck besteht bei 
Verträgen mit mindestens einjähriger Vertragsdauer Versiche
rungsschutz auch für die Dauer von Fahrten und Aufenthalten 
mit dem eigenen oder Ihnen bzw. anderen Versicherten dienst-
lich überlassenen Kraftfahrzeug innerhalb Ihres ständigen 
Wohnortes, solange sich die versicherten Sachen innerhalb des 
Kraftfahrzeugs befinden. Ziffer 8.1 der AVB Reisegepäck gilt 
entsprechend.
RG 0003 – Urlaubs-Deckung
Beträgt die vereinbarte Vertragsdauer mindestens ein Jahr, 
erhöht sich für Urlaubsreisen von mindestens vier Tagen Dauer 
die vereinbarte Versicherungssumme auf den für diese Reisen 
vereinbarten Betrag. Eine Anzeige der Urlaubsreisen ist nicht 
erforderlich. Im Versicherungsfall haben Sie oder ein anderer 
Versicherter auf Verlangen nachzuweisen, dass der Schaden 
auf einer solchen Urlaubsreise eingetreten ist.
RG 0004 – Camping
1.	� Abweichend von Ziffer 3.2.2 AVB Reisegepäck besteht 

Versicherungsschutz auch für Schäden, die während des 
Zeltens oder Campings auf einem offiziellen (von Behör
den, Vereinen oder privaten Unternehmern eingerichteten) 
Campingplatz eintreten.

2.	� Werden Sachen unbeaufsichtigt im Zelt oder Wohnwagen 
zurückgelassen, so besteht Versicherungsschutz für Schä
den durch Diebstahl, Einbruchdiebstahl sowie Mut- oder 
Böswilligkeit Dritter (vorsätzliche Sachbeschädigung) nur, 
wenn

2.1	� bei Zelten:
	� der Schaden nicht während der Nachtzeit eingetreten ist. 

Als Nachtzeit gilt allgemein die Zeit zwischen 22.00 Uhr 
und 06.00 Uhr. Das Zelt ist mindestens zuzubinden oder 
zuzuknöpfen.

2.2	� bei Wohnwagen:
	 dieser durch Verschluss ordnungsgemäß gesichert ist. 
2.3	� Pelze, Schmucksachen und Gegenstände aus Edelmetall 

(Ziffer 1.4 AVB Reisegepäck) sind im unbeaufsichtigten Zelt 
oder Wohnwagen nicht versichert.

2.4	� Als Beaufsichtigung gilt nur Ihre ständige Anwesenheit 
oder die eines anderen Versicherten oder einer von Ihnen 
bzw. einem anderen Versicherten beauftragten Vertrauens
person beim zu sichernden Objekt, nicht jedoch z. B. die 
Bewachung eines zur allgemeinen Benutzung offen stehen-
den Platzes o. ä.

3.	� Foto-, Filmapparate und tragbare Videosysteme jeweils mit 
Zubehör, Uhren, optische Geräte, Jagdwaffen, Radio- und 
Fernsehapparate, Tonaufnahme- und Wiedergabegeräte, 
jeweils mit Zubehör, sind nur versichert, solange sie 

3.1	� in persönlichem Gewahrsam sicher verwahrt mitgeführt 
werden oder

3.2	� der Aufsicht des offiziellen Campingplatzes zur Aufbewah
rung übergeben sind oder

3.3	� sich in einem durch Verschluss ordnungsgemäß gesicher-
ten Wohnwagen oder in einem fest umschlossenen und 
durch Verschluss gesicherten Kraftfahrzeug auf einem offi-
ziellen Campingplatz befinden.

4.	� Sofern kein offizieller Campingplatz (siehe Ziffer 1.) benutzt 
wird, sind Schäden durch Diebstahl, Einbruchdiebstahl, 
Raub, räuberische Erpressung, Mut- oder Böswilligkeit 
Dritter (vorsätzliche Sachbeschädigung) ausgeschlossen.

5.	� Verletzen Sie oder ein anderer Versicherter eine Obliegen
heit aus diesem Vertrag, die vor Eintritt des Versicherungs
falles zu erfüllen ist, können wir den Vertrag innerhalb eines 
Monats ab Kenntnis von der Obliegenheitsverletzung frist-
los kündigen. 

	� Wir haben kein Kündigungsrecht, wenn Sie nachweisen, 
dass die Obliegenheitsverletzung weder auf Vorsatz noch 
auf grober Fahrlässigkeit beruhte.

	� Wird eine Obliegenheit aus diesem Vertrag vorsätzlich ver-
letzt, verlieren Sie und die anderen Versicherten den Versi
cherungsschutz. 

	� Bei grob fahrlässiger Verletzung einer Obliegenheit sind wir 
berechtigt, unsere Leistung in einem der Schwere des Ver
schuldens entsprechenden Verhältnis zu kürzen. 

	� Der vollständige oder teilweise Wegfall des Versiche
rungsschutzes hat bei Verletzung einer nach Eintritt des 
Versicherungsfalles bestehenden Auskunfts- oder Aufklä
rungsobliegenheit zur Voraussetzung, dass wir Sie bzw. 

die anderen Versicherten durch gesonderte Mitteilung in 
Textform auf diese Rechtsfolge hingewiesen haben.

	� Weisen Sie oder ein anderer Versicherter nach, dass die 
Obliegenheit nicht grob fahrlässig verletzt wurde, bleibt der 
Versicherungsschutz bestehen.

	� Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn Sie 
oder ein anderer Versicherter nachweisen, dass die Verlet
zung der Obliegenheit weder für den Eintritt oder die Fest
stellung des Versicherungsfalles noch für die Feststellung 
oder den Umfang der uns obliegenden Leistung ursächlich 
war. Das gilt nicht, wenn Sie oder ein anderer Versicherter 
die Obliegenheit arglistig verletzt haben.

RG 0005 – Fahrräder
1.	� Abweichend von Ziffer 1.5 AVB Reisegepäck besteht Ver

sicherungsschutz auch für Fahrräder, solange sie sich nicht 
in bestimmungsgemäßem Gebrauch befinden.

2.	� Bei Diebstahl besteht Versicherungsschutz nur, wenn das 
Fahrrad zur Zeit des Diebstahls durch ein Kabelschloss 
oder ein Schloss mit vergleichbarem Sicherheitswert, hier-
zu zählen regelmäßig keine Rahmenschlösser, gesichert 
war. Ziffer 2.1 AVB Reisegepäck bleibt unberührt.

	� Verletzen Sie oder ein anderer Versicherter eine Obliegen
heit aus diesem Vertrag, die vor Eintritt des Versicherungs
falles zu erfüllen ist, können wir den Vertrag innerhalb eines 
Monats ab Kenntnis von der Obliegenheitsverletzung frist-
los kündigen. 

	� Wir haben kein Kündigungsrecht, wenn Sie nachweisen, 
dass die Obliegenheitsverletzung weder auf Vorsatz noch 
auf grober Fahrlässigkeit beruhte.

	� Wird eine Obliegenheit aus diesem Vertrag vorsätzlich ver-
letzt, verlieren Sie und die anderen Versicherten den Versi
cherungsschutz. 

	� Bei grob fahrlässiger Verletzung einer Obliegenheit sind wir 
berechtigt, unsere Leistung in einem der Schwere des Ver
schuldens entsprechenden Verhältnis zu kürzen. 

	� Der vollständige oder teilweise Wegfall des Versicherungs
schutzes hat bei Verletzung einer nach Eintritt des Versi
cherungsfalles bestehenden Auskunfts- oder Aufklärungs
obliegenheit zur Voraussetzung, dass wir Sie bzw. die 
anderen Versicherten durch gesonderte Mitteilung in 
Textform auf diese Rechtsfolge hingewiesen haben.

	� Weisen Sie oder ein anderer Versicherter nach, dass die 
Obliegenheit nicht grob fahrlässig verletzt wurde, bleibt der 
Versicherungsschutz bestehen.

	� Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn Sie 
oder ein anderer Versicherter nachweisen, dass die Verlet
zung der Obliegenheit weder für den Eintritt oder die Fest
stellung des Versicherungsfalles noch für die Feststellung 
oder den Umfang der uns obliegenden Leistung ursächlich 
war. Das gilt nicht, wenn Sie oder ein anderer Versicherter 
die Obliegenheit arglistig verletzt haben.

3.	� Wir ersetzen Schäden an mit dem Fahrrad lose verbunde-
nen und regelmäßig seinem Gebrauch dienenden Sachen 
nur, wenn sie zusammen mit dem Fahrrad abhanden 
gekommen sind.

4.	� Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf 250 EUR 
begrenzt, wenn der Diebstahl während der Nachtzeit ver-
übt wird. Als Nachtzeit gilt allgemein die Zeit zwischen 
22.00 Uhr und 06.00 Uhr.

5.	� Sie oder ein anderer Versicherter haben Unterlagen über 
den Hersteller, die Marke und die Rahmennummer der ver-
sicherten Fahrräder zu beschaffen und aufzubewahren.

	� Verletzen Sie oder ein anderer Versicherter diese Bestim
mung, so können Sie Entschädigung nur verlangen, wenn 
Sie die Merkmale anderweitig nachweisen.

RG 0006 – Segelsurfgeräte
1.	� Abweichend von Ziffer 1.5 AVB Reisegepäck besteht Ver

sicherungsschutz auch für Segelsurfgeräte, solange sie 
sich nicht in bestimmungsgemäßem Gebrauch befinden.

2.	� Bei Diebstahl besteht Versicherungsschutz nur, wenn das 
Segelsurfgerät zur Zeit des Diebstahls durch ein Kabel
schloss oder ein Schloss mit vergleichbarem Sicherheits
wert gesichert war. Ziffer 2.1 AVB Reisegepäck bleibt 
unberührt.

	� Verletzen Sie oder ein anderer Versicherter eine Obliegen
heit aus diesem Vertrag, die vor Eintritt des Versicherungs
falles zu erfüllen ist, können wir den Vertrag innerhalb eines 
Monats ab Kenntnis von der Obliegenheitsverletzung frist-
los kündigen. 

	� Wir haben kein Kündigungsrecht, wenn Sie nachweisen, 
dass die Obliegenheitsverletzung weder auf Vorsatz noch 
auf grober Fahrlässigkeit beruhte.
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	� Wird eine Obliegenheit aus diesem Vertrag vorsätzlich ver-
letzt, verlieren Sie und die anderen Versicherten den Ver
sicherungsschutz. 

	� Bei grob fahrlässiger Verletzung einer Obliegenheit sind wir 
berechtigt, unsere Leistung in einem der Schwere des Ver
schuldens entsprechenden Verhältnis zu kürzen. 

	� Der vollständige oder teilweise Wegfall des Versicherungs
schutzes hat bei Verletzung einer nach Eintritt des Versi
cherungsfalles bestehenden Auskunfts- oder Aufklä
rungsobliegenheit zur Voraussetzung, dass wir Sie bzw. 
die anderen Versicherten durch gesonderte Mitteilung in 
Textform auf diese Rechtsfolge hingewiesen haben.

	� Weisen Sie oder ein anderer Versicherter nach, dass die 
Obliegenheit nicht grob fahrlässig verletzt wurde, bleibt der 
Versicherungsschutz bestehen.

	� Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn Sie 
oder ein anderer Versicherter nachweisen, dass die Verlet
zung der Obliegenheit weder für den Eintritt oder die Fest
stellung des Versicherungsfalles noch für die Feststellung 
oder den Umfang der uns obliegenden Leistung ursächlich 
war. Das gilt nicht, wenn Sie oder ein anderer Versicherter 
die Obliegenheit arglistig verletzt haben.

3.	� Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf 250 EUR 
begrenzt, wenn der Diebstahl während der Nachtzeit ver-
übt wird. Als Nachtzeit gilt allgemein die Zeit zwischen 
22.00 Uhr und 06.00 Uhr.

4.	� Sie oder ein anderer Versicherter haben Unterlagen über 
den Hersteller, die Bezugsquelle, die Marke und die Fabri
kationsnummer der versicherten Segelsurfgeräte zu be
schaffen und aufzubewahren.

	� Verletzen Sie oder ein anderer Versicherter diese Bestim
mung, so können Sie Entschädigung nur verlangen, wenn 
Sie die Merkmale anderweitig nachweisen.

RG 0009 – Neuwertversicherung
1.	� Abweichend von Ziffer 9.2 AVB Reisegepäck ist Versiche

rungswert derjenige Betrag, der allgemein erforderlich ist, 
um neue Sachen gleicher Art und Güte an Ihrem ständigen 
Wohnort anzuschaffen (Neuwert).

2.	� Für technische Geräte, die älter sind als 5 Jahre, sowie für 
Bekleidung und Wäsche, die älter sind als 3 Jahre, ist der 
Versicherungswert nur der Zeitwert, wenn der durch einen 
Abzug für Alter, Abnutzung und Gebrauch sich ergebende 
Wert unter 50 % des Wiederbeschaffungspreises (Neuwert) 
liegt.

	� Technische Geräte sind insbesondere Haushalts- und 
Küchengeräte, Foto-, Filmapparate und tragbare Video-
Systeme jeweils mit Zubehör, Phono-, Radio- und Fern
sehgeräte, Camping- und Sportgeräte. Zu Bekleidung und 
Wäsche rechnen auch Schuhe und Pelzwerk.

RG 0013 – Ausschluss von Auto- und Mobiltelefonen
Abweichend von Ziffer 1.2 AVB Reisegepäck sind tragbare 
Autotelefone und Mobiltelefone vom Versicherungsschutz aus-
geschlossen.

RG 0014 – Telefon- und/oder Portokosten
Aus Anlass eines ersatzpflichtigen Versicherungsfalles und in 
Verbindung mit seinen Folgen entstehende notwendige Aus
lagen an Porto- und/oder Telefonkosten werden bis zu maximal 
15 EUR von uns übernommen.
Bei den Telefonkosten werden lediglich die Aufwendungen für 
die Gesprächseinheiten selbst berücksichtigt. 

RG 0015 – Kein Abzug wegen Unterversicherung
1. 	� Abweichend von Ziffer 11.3 AVB Reisegepäck nehmen wir 

keinen Abzug wegen Unterversicherung vor.
2. 	� Sie und wir können unter Einhaltung einer Frist von drei 

Monaten zum Ende des laufenden Versicherungsjahres 
durch Erklärung in Textform verlangen, dass diese Bestim
mung mit Beginn des nächsten Versicherungsjahres ent-
fällt.

	� Machen wir von diesem Recht Gebrauch, so können Sie 
den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang unserer 
Erklärung zum Ende des laufenden Versicherungsjahres 
kündigen.

RG 0016 – Alleinreisen
Es gilt vereinbart, dass für Reisen, die mit Ihnen in häuslicher 
Gemeinschaft lebende Personen gemäß Satz 1 der Ziffer 1 der 
AVB Reisegepäck, abgesehen von Ihrem Ehegatten oder Ihrem 

namentlich angegebenen Lebensgefährten, getrennt oder allein 
unternehmen, Versicherungsschutz besteht.
Hinweis zu Ziffer 1.1 zweiter Absatz der AVB Reisegepäck
• �Für Ihren Ehepartner oder Ihren namentlich angegebenen 

Lebensgefährten gilt diese Vereinbarung automatisch getroffen.

RG 0017 – Wintersportgeräteversicherung
In Änderung von Ziffer 1.3 der vereinbarten AVB Reisegepäck 
gilt Folgendes:
1.	� Wir leisten auch Ersatz für Schäden an Wintersportgeräten, 

die sich in bestimmungsgemäßem Gebrauch befinden.
1.1	� Für Wintersportgeräte, die sich weder im bestimmungs-

gemäßen Gebrauch, noch im Gewahrsam eines Beförde
rungsunternehmens, Beherbergungsbetriebs, Gepäck
trägers oder einer Gepäckaufbewahrung befinden, besteht 
während der Nachtzeit (19–6 Uhr Ortszeit) nur innerhalb 
eines ortsfesten Raumes oder innerhalb eines verschlosse-
nen Kfz Versicherungsschutz.

2.	� Versichert sind Ski mit Stöcken, Skibobs oder Schlitten 
mit der im Versicherungsantrag oder Versicherungsschein 
genannten Versicherungssumme.

3.	� Wir leisten keinen Ersatz für 
3.1	 Schäden an Kanten und Belag
3.2.	�Schäden an der Bindung sowie den Halteschlingen und 

Tellern der Stöcke.
4.	� Abweichend von den Bestimmungen der Klausel RG 0009 

(Neuwertversicherung) ersetzen wir im Schadenfall die 
nachgewiesenen Reparaturkosten bis zur Höhe des Zeit
wertes. Ist eine Reparatur nach fachmännischer Bescheini
gung nicht mehr möglich, wird der Zeitwert der zerstörten 
Sachen ersetzt.

4.1	� Die Höhe des versicherten Zeitwertes richtet sich nach den 
Anschaffungspreisen in der Wintersportsaison (jeweils vom 
01. Oktober bis 30. September), in der das Wintersportge
rät angeschafft wurde.

	 Er beträgt 
	 – in der ersten Wintersportsaison	 100 %
	 – in der zweiten Wintersportsaison 	   80 %
	 – in der dritten Wintersportsaison 	   60 %
	 – in der vierten Wintersportsaison 	   40 %
	 – ab der fünften Wintersportsaison 	   20 %
	 des Kaufpreises.
5.	� Werden infolge eines ersatzpflichtigen Schadens während 

der Reparatur oder Ersatzbeschaffung gleichwertige Gerä
te gemietet, so ersetzen wir auch die nachgewiesenen 
Mietkosten, höchstens jedoch für 10 Tage.

6.	� Verletzen Sie oder ein anderer Versicherter eine Obliegen
heit aus diesem Vertrag, die vor Eintritt des Versicherungs
falles zu erfüllen ist, können wir den Vertrag innerhalb eines 
Monats ab Kenntnis von der Obliegenheitsverletzung frist-
los kündigen.

	� Wir haben kein Kündigungsrecht, wenn Sie nachweisen, 
dass die Obliegenheitsverletzung weder auf Vorsatz noch 
auf grober Fahrlässigkeit beruhte.

	� Wird eine Obliegenheit aus diesem Vertrag vorsätzlich ver-
letzt, verlieren Sie und die anderen Versicherten den Ver
sicherungsschutz.

	� Bei grob fahrlässiger Verletzung einer Obliegenheit sind wir 
berechtigt, unsere Leistung in einem der Schwere des Ver
schuldens entsprechenden Verhältnis zu kürzen.

	� Der vollständige oder teilweise Wegfall des Versicherungs
schutzes hat bei Verletzung einer nach Eintritt des Versi
cherungsfalles bestehenden Auskunfts- oder Aufklärungs
obliegenheit zur Voraussetzung, dass wir Sie bzw. die 
anderen Versicherten durch gesonderte Mitteilung in Text
form auf diese Rechtsfolge hingewiesen haben. Weisen Sie 
oder ein anderer Versicherter nach, dass die Obliegenheit 
nicht grob fahrlässig verletzt wurde, bleibt der Versiche
rungsschutz bestehen. Der Versicherungsschutz bleibt 
auch bestehen, wenn Sie oder ein anderer Versicherter 
nachweisen, dass die Verletzung der Obliegenheit weder 
für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungs
falles noch für die Feststellung oder den Umfang der uns 
obliegenden Leistung ursächlich war. Das gilt nicht, wenn 
Sie oder ein anderer Versicherter die Obliegenheit arglistig 
verletzt haben.
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